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Text 

Allgemeine Erteilungsvoraussetzungen 

§ 60. (1) Aufenthaltstitel dürfen einem Drittstaatsangehörigen nicht erteilt werden, wenn 

 1. gegen ihn eine aufrechte Rückkehrentscheidung gemäß §§ 52 iVm 53 Abs. 2 oder 3 FPG besteht, 
oder 

 2. gegen ihn eine Rückführungsentscheidung eines anderen EWR-Staates oder der Schweiz besteht. 

(2) Aufenthaltstitel gemäß § 56 dürfen einem Drittstaatsangehörigen nur erteilt werden, wenn 

 1. der Drittstaatsangehörige einen Rechtsanspruch auf eine Unterkunft nachweist, die für eine 
vergleichbar große Familie als ortsüblich angesehen wird, 

 2. der Drittstaatsangehörige über einen alle Risiken abdeckenden Krankenversicherungsschutz 
verfügt und diese Versicherung in Österreich auch leistungspflichtig ist, 

 3. der Aufenthalt des Drittstaatsangehörige zu keiner finanziellen Belastung einer 
Gebietskörperschaft (§ 11 Abs. 5 NAG) führen könnte, und 

 4. durch die Erteilung eines Aufenthaltstitels die Beziehungen der Republik Österreich zu einem 
anderen Staat oder einem anderen Völkerrechtssubjekt nicht wesentlich beeinträchtigt werden. 

(3) Aufenthaltstitel dürfen einem Drittstaatsangehörigen nur erteilt werden, wenn der Aufenthalt des 
Drittstaatsangehörigen nicht öffentlichen Interessen widerstreitet. Der Aufenthalt eines 
Drittstaatsangehörigen widerstreitet dem öffentlichen Interesse, wenn 
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 1. dieser ein Naheverhältnis zu einer extremistischen oder terroristischen Gruppierung hat und im 
Hinblick auf deren bestehende Strukturen oder auf zu gewärtigende Entwicklungen in deren 
Umfeld extremistische oder terroristische Aktivitäten derselben nicht ausgeschlossen werden 
können oder 

 2. im Falle der §§ 56 und 57 dessen Aufenthalt die öffentliche Ordnung oder Sicherheit gefährden 
würde. 
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